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� Firma essex Pharma GmbH rückt von ihrer Falschdarst ellung ab  
 

Die nachstehend im grauen Kasten wiedergegebene Darstellung war in einem Werbeschrei-

ben enthalten, dass mit dem Briefkopf der essex Pharma GmbH, in Arztpraxen verteilt wur-

de. Hier wird tatsachenwidrig  behauptet, die Hinweise zur Verordnung der Arzneimittel Ae-

rius®, Inegy® und Ezetrol® seien mit Mitarbeitern der KVB abgestimmt: 

 

"Sie können ein verschreibungspflichtiges Antihistaminikum, wie zum Beispiel Aerius®, be-

denkenlos einsetzen, wenn* 

 1) der Patient in der Vergangenheit bereits mit Desloratadin behandelt wurde,  

 2) mit einem Nachahmerpräparat, z.B. Cetirizin, keine Besserung der Be-

schwerden  erzielt wurde,  

 3) Nebenwirkungen aufgetreten sind (Herz-Rhythmus-Störungen, Müdigkeit, 

Alkoholinteraktionen etc), 

 4) Interaktionen mit anderen Substanzklassen zu befürchten sind, 

 5) bei Kindern bis 12 Jahre ohne Vorbehalte. 

 

Ähnlich ist die Lage beim Einsatz von Inegy® und Ezetrol®, der dann uneingeschränkt mög-

lich ist, wenn*  

 1) mit einer ausreichenden Monosubstanz in den am Markt üblichen Stan-

darddosierungen keine ausreichende Wirkung, oder 

 2) Nebenwirkungen/ Wechselwirkungen unter einem anderen Statin aufgetre-

ten / zu befürchten sind.  

*In Abstimmung mit Herrn Fischaleck, KVB-Pharmakotherapie-Berater, München, und Frau 

Dr. Buker, KVB-Beratungs-Apothekerin, Nürnberg“ 

 
 

Die von Firma essex Pharma GmbH behauptete Billigung der Verordnungshinweise durch 
Mitarbeiter der KVB ist frei erfunden und falsch: Am 12. April 2006 gab essex pharma GmbH 
uns gegenüber eine strafbewertete Unterlassungserklärung ab. Die Unterlassungserklärung 
enthielt die verbindliche Zusage diese Darstellung Dritten gegenüber nicht zu verbreiten 
und/oder verbreiten zu lassen. 
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